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Einleitung den, sonNdern lediglich &e1INe altkırchliche
Instıtubon wlederentdeckt, hnlich WIE

Der e Urıs anOon1ıCI (CIC)' ehbenso den Status des tTemMTeN und aller-
WIE der e ( ononum Feclesiarum In 11UrTr 1m ((FOÜ auch den en-
Ornentalium )2 en ekannt- stand.“* UÜber den an der gottgeweln-
ıch C1INe Uralte Erscheinungsform des ten Jungfrauen 1st mIıttierweıle hereits
gottgeweilhten Lebens wlederentdeckt”, vIel JEsagl und geschrnieben worden,
OQıe TEIL1C ın der ıturg1e der Kırche Qass 1er weder OQıe historlschen och
Uurc alle Jahrhunderte ununterbro- OQıe theologischen Begründungen W1e-
chen &e1INe pIelte (O)b Nes Oder erholt werden MUSSeEeN. IIe Papstan-
Cäcılıa, oh Barbara oder Odilıa, Oie sprache ZU römıschen ONSreSss der
IC felert vIeler jJener Frauen ın Ihrer virgines 1 Maı oder Ae schr gute
ıturgle, Frauen, Ae OChrnsy wıillen Oomepage des Bıstums Kegensburg” ın
en JungTräuliches en geführt en eZu auf dIie virgınes mogen hlerzu als
Wer m1t Qeser aternle INCIO und Hınwels genugen; AQass ın etizter ZeıIlt 1m
nıcht 11UTr gelegentlich tun hat, stellt Fach „Ordensrecht“ Ae en Oder andere

bemerkenswerte kanonistUusche I1ızenU-allerdings nıcht 11UTr he]l Fernstehenden,
SsoNnNdern auch hıs ın den ern des (101- atsarbeıt Aesem ema geschrnieben
tesvolkes hine1in, Ja hbeim Klerus wurde, S£1 hinzugefügt.’ 1er SO der
hıs hinauf ın den Episkopat, ehbenso auf vVIielleicht er auch nur) auf den ersten
der Konferenz der Ordensreferenten der 1C kontraproduktive _Versuch SE-

deutschen Dıözesen, teillweIise Ce1ine macht werden, OQıe häufgsten VOT-—

ziemliche ReservJertheit gegenüber dem gebrachten Einwände, Vorbehalte und
Ordo vıirsınum Test €] hat der Irch- Vorurtelle OQıe virgınes einmal ZU!r

276 1cC Gesetzgeber nıchts ertrfun- Sprache bringen.276

Rudolf Henseler CSsR

Virgines consecratae - verunglückte 
Ordensfrauen?

 Rudolf Henseler CSsR

P. Dr. Rudolf Henseler CSsR ist seit 1980 Professor für 
Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Steyler 
Missionare in Sankt Augustin und Lehrbeauftragter an der 
Universität Münster. Seit 2007 ist der Redemptorist zudem 
Ordensreferent der Erzdiözese Köln. Sein wissenschaftlicher 
Schwerpunkt liegt im Bereich des Ordensrechts.

Einleitung

Der Codex Iuris Canonici (CIC)1 ebenso 
wie der Codex Cononum Ecclesiarum 
Orientalium (CCEO)2 haben bekannt-
lich eine uralte Erscheinungsform des 
gottgeweihten Lebens wiederentdeckt3, 
die freilich in der Liturgie der Kirche 
durch alle Jahrhunderte ununterbro-
chen eine Rolle spielte: Ob Agnes oder 
Cäcilia, ob Barbara oder Odilia, die 
Kirche feiert vieler jener Frauen in ihrer 
Liturgie, Frauen, die um Christi willen 
ein jungfräuliches Leben geführt haben. 
Wer mit dieser Materie ex offi  cio und 
nicht nur gelegentlich zu tun hat, stellt 
allerdings nicht nur bei Fernstehenden, 
sondern auch bis in den Kern des Got-
tesvolkes hinein, ja sogar beim Klerus 
bis hinauf in den Episkopat, ebenso auf 
der Konferenz der Ordensreferenten der 
27 deutschen Diözesen, teilweise eine 
ziemliche Reserviertheit gegenüber dem 
ordo virginum fest. Dabei hat der kirch-
liche Gesetzgeber nichts neues erfun-

den, sondern lediglich eine altkirchliche 
Institution wiederentdeckt, ähnlich wie 
den Status des Eremiten und – aller-
dings nur im CCEO – auch den Witwen-
stand.4 Über den Stand der gottgeweih-
ten Jungfrauen ist mittlerweile bereits 
so viel gesagt und geschrieben worden, 
dass hier weder die historischen noch 
die theologischen Begründungen wie-
derholt werden müssen. Die Papstan-
sprache zum römischen Kongress der 
virgines im Mai 20085 oder die sehr gute 
Homepage des Bistums Regensburg6 in 
bezug auf die virgines mögen hierzu als 
Hinweis genügen; dass in letzter Zeit im 
Fach „Ordensrecht“ die ein oder andere 
bemerkenswerte kanonistische Lizenti-
atsarbeit zu diesem Thema geschrieben 
wurde, sei hinzugefügt.7 Hier soll der – 
vielleicht (aber auch nur) auf den ersten 
Blick kontraproduktive –Versuch ge-
macht werden, die am häufi gsten vor-
gebrachten Einwände, Vorbehalte und 
Vorurteile gegen die virgines einmal zur 
Sprache zu bringen.



Zehn Einwände den Trdo sreifbaren esellschaftlichen Individua- W  rilisıerungsschubs.”vıirgınum
„Verunglückte Ordensifrauen“ Nur C1IMN „Gelübde“

IIe Tatsache, AQass sich zuwellen Nun 1st 0S nicht en Gelübde 1m e1gent- Ug ol UOPJU
den Kandıdatinnen des Ordo vırgınum lıchen inne, welches C1INe VIrgo ablegt.
ehemalige Ordensfrauen efinden, Der ( IC pricht ın 6()4 vIelmehr
lässt den Ordo vıirgınum für manchen VO  — e1nem ancium propositum. Wıe
Betrachter alSs 1in Sammelbecken (ür abher verhält 0S sich m1t AÄArmut und (1e-
verunglückte Ordensfrauen erscheinen, horsam? Geht 0S d  4 Ae evangelischen
denen I1Nan obendrein dQdann unterstellt, älte Iragen nıcht weniı1ge AUS-—

Qass diejenıgen, Oie ihre klösterliche einanderzureißen, Qass leine dIie Jung-
Gemeinschaft verlassen en, ehen fräulichkeit übrigbleibt, während DSPW.
gemeinschaftsunfähl SeEJenN und er der „Wwlederentdeckte“ Fremit ema
1U Qas gottgewelilhte en ın der C’AT. 6() 3 ( IC Ae drei evangelischen
Abkapselun: suchten. Nun 1st nıcht äate Uurc Gelübde oder Ce1inNne andere
bestreiten, AQass W ın der gelstlichen heilige Bindung Öffentlich verspricht?
Suchbewegung e1iner Frau auch jenen annn INan sich AUS den cons1il]a CVAall-

chwenk VO Ordensleben hın ZU gelica en eonNs1ıl1um aussuchen und Ae
incdıvıiduell elebten Jungfrauenstan anderen vernachlässigen? Gehören S1E
e  en kann und tatsäc  1C 1018 doch ın der Nachfolge OChnstu niıcht ı1hrem

esen ach zusam men uch hlerzuSsSind solche Suchbewegungen nıchts
seltenes. uch Ae Heiligenblographien außert sich aps eneqdln ın SC1INer AÄn-
lehren uNs, AQass W Oft geraume ZeIlt sprache, als hätte Qiese Einwände BE-
dauert, hıs Menschen dQas eIunden ha- kannt „ES 1st en Weg, der anscheinend
ben, wonach ( S1P drängt, WOZU S1P sich
erufen en Vom Fremtentum Zzu

Zönobitentum Ooder umgekehrt: 1ese
Ie gedruckte AusgabeWege Ssind nıcht weniıge egangen.“ Wer

aher wollte TEMNTEN oder virgınes, dIie
DECF dehnitonem nıcht ın Gemeinschaft
leh C  4 Qamıt schon für gemelnschaftsun-
1 bezeichnen? Man kann schr ohl
als „CMNS SOCJale“ Gememischaft schätzen
und gleichzeltig auf S1P verzichten, SOWIE keine spezıifNıschen Merkmale des relig1-
Ian Ja auch OAie FEhe wertschätzen kann Osen Lebens, VOT em des Gehorsams,
(und soll und ennoch auf S1P verzich- au weIst. ber für euch wIrd dIie 1e
ten kann. Manches Phantasiekostüm der ZU!r Nachfolge: Fuer ('hansma schliesst
virgines, Qas dQdann hın und wIeder einem e1nNe Ganzhingabe Christus, e1nNe
Ordensgewand leicht, verstärkt aher für Angleichung den bBrautigam e1n, Ae
manche Qas Bıld der verunglückten PI1- Implizıt Ae Erfüllung der evangelischen
vans]erenden Ordensfrau, der Ordo VIT- äate erfordert, Oie Teue ı1hm
ınum wıird ZUr kiırchlicherselits tellweise unversehrt hbewahren.“ amı wırd
ungeliebten Instiıtubhon des allgemein klar JEsSagt Ihe Jungfräulichkeit wIrd ET277
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1. „Verunglückte Ordensfrauen“
Die Tatsache, dass sich zuweilen unter 
den Kandidatinnen des ordo virginum 
ehemalige Ordensfrauen befinden, 
lässt den ordo virginum für manchen 
Betrachter als ein Sammelbecken für 
verunglückte Ordensfrauen erscheinen, 
denen man obendrein dann unterstellt, 
dass diejenigen, die ihre klösterliche 
Gemeinschaft verlassen haben, eben 
gemeinschaftsunfähig seien und daher 
nun das gottgeweihte Leben in der 
Abkapselung suchten. Nun ist nicht zu 
bestreiten, dass es in der geistlichen 
Suchbewegung einer Frau auch jenen 
Schwenk vom Ordensleben hin zum 
individuell gelebten Jungfrauenstand 
geben kann und tatsächlich gibt, doch 
sind solche Suchbewegungen nichts 
seltenes. Auch die Heiligenbiographien 
lehren uns, dass es oft geraume Zeit 
dauert, bis Menschen das gefunden ha-
ben, wonach es sie drängt, wozu sie sich 
berufen fühlen. Vom Eremitentum zum 
Zönobitentum oder umgekehrt: Diese 
Wege sind nicht wenige gegangen.8 Wer 
aber wollte Eremiten oder virgines, die 
per defi nitionem nicht in Gemeinschaft 
leben, damit schon für gemeinschaftsun-
fähig bezeichnen? Man kann sehr wohl 
als „ens sociale“ Gemeinschaft schätzen 
und gleichzeitig auf sie verzichten, sowie 
man ja auch die Ehe wertschätzen kann 
(und soll) und dennoch auf sie verzich-
ten kann. Manches Phantasiekostüm der 
virgines, das dann hin und wieder einem 
Ordensgewand gleicht, verstärkt aber für 
manche das Bild der verunglückten pri-
vatisierenden Ordensfrau, der ordo vir-
ginum wird zur kirchlicherseits teilweise 
ungeliebten Institution des allgemein 

greifbaren gesellschaftlichen Individua-
lisierungsschubs.9

2. Nur ein „Gelübde“
Nun ist es nicht ein Gelübde im eigent-
lichen Sinne, welches eine virgo ablegt. 
Der CIC spricht in c. 604 § 1 vielmehr 
von einem sanctum propositum. Wie 
aber verhält es sich mit Armut und Ge-
horsam? Geht es an, die evangelischen 
Räte – so fragen nicht wenige – so aus-
einanderzureißen, dass alleine die Jung-
fräulichkeit übrigbleibt, während bspw. 
der „wiederentdeckte“ Eremit gemäß 
can. 603 CIC § 2 die drei evangelischen 
Räte durch Gelübde oder eine andere 
heilige Bindung öff entlich verspricht? 
Kann man sich aus den consilia evan-
gelica ein consilium aussuchen und die 
anderen vernachlässigen? Gehören sie 
in der Nachfolge Christi nicht ihrem 
Wesen nach zusammen? Auch hierzu 
äußert sich Papst Benedikt in seiner An-
sprache, als hätte er diese Einwände ge-
kannt: „Es ist ein Weg, der anscheinend 
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keine spezifi schen Merkmale des religi-
ösen Lebens, vor allem des Gehorsams, 
aufweist. Aber für euch wird die Liebe 
zur Nachfolge: Euer Charisma schliesst 
eine Ganzhingabe an Christus, eine 
Angleichung an den Bräutigam ein, die 
implizit die Erfüllung der evangelischen 
Räte erfordert, um die Treue zu ihm 
unversehrt zu bewahren.“ Damit wird 
klar gesagt: Die Jungfräulichkeit wird 



Offentlich und explizıt versprochen, dIie IDIie Einbeziehung der
anderen evangelischen äate dagegen ergange  eit
ın impliziter eISE Fıne ungehorsame Während der 76ö11bat un auch QdQas
Oder &e1INe ın Reichtum schwelgende VIT- Ordensgelübde sich auf Oie Zukunft
O, zumındest &e1iNe solche ohne SO7]ales bezlehen, und 0S SOM Tester e  en
GewiIissen, Ohne SO7]ale Verantwortung, kann, OQıe OQıe Presterweihe ach dem
Ohne 1in erz für OQıe TmMen und Be- Tod der hefrau empfangen aben, und
dürfugen, ohne reale Mildtätigkeit und Ordensfrauen, Oie ach e1ner nicht
SO7Z7]1ales Engagement, ware en 1C0er- mehr bestehenden) Fhe Ale Gelübde
Spruc ın sıch. a  ele en, 1st ach der klaren

sententha COMMUNIS ZUr CONSeEecrTralLıO
Fokussierung auıf Cın iıcht- virgınum 11UrTr jene Frau zugelassen, dIie
Geschehen (nicht gehabte OQıe körperliche Unversehrtheit integer
Sexualı:tät bzw. eın vollzogener ewahrt hat 1esSe arte hat OlfenDar
Geschlechtsverkehr) mıt der Glaubwürdigkeit AMeses tandes

Während AÄArmut und Gehorsam SOHZ USA — Lun, Qass ( 1ler nıcht en hlo-
gen qaklıve ugenden darstellen Güich SOl Bes 5Symbol, sSOoNdern C1Ne camrnale

en und mich SO7]1a] engagleren, Wıirklichkeit e  en SOl TEILIC Ssind dIie
ich 111USS ehbenso 1er und Jetzt CNOor- „Empfehlungen der DBK für OQıe Spen-
Sa SC1IN gegenüber dem ıllen (Joftes dung der Jungfrauenweihe Frauen,
und meınen kırchlichen Oberen N- Ae ın der Welt leben”, 1ler nıcht Sanz
über), hedeutet dIie Jungfräulichkeit Aa eindeutig, el ( doch, Ae ewerbernn

dIie Fokussierung auf en Icht- Uurie nıcht „offenkundig en dem Jung-
geschehen: Ehelosigkeıit, Keuschheit, iIräulichen an wldersprechendes Le-
Jungfräulichkeit Sind darın inbegriffen. hben geführt en  “ Was el 1ler „OT-
Manche, auch kirchliche Zeıtgenossen, tenkundig”? Darf S1P en Olches en
verziehen hereıts he] dem Wort Jung- insgeheim eführt haben? Was aher VOT

frau Oder Jungfräulichkeit Qas Gesicht em eın des NSTOBES 1st, 1st dies,
Assozlatllonen WIE „alte Jungfer” 11.a. Aass en einmallıges und selhst en schr
werden eweckt. Jungfräulichkeit he- an zurückliegendes „Ere1gn1Ss” die
deutet ingegen dQas Versprechen für Ae Zulassung ZUT CONSEecCTaTIO verunmög-
Zukunft, Qass 1in sexueller Akt nıcht 1C 1ele Iragen hler, obh Aes nıcht E1-
geschehen wırd und zugle1ic dQas Ver- blologistische Betrachtungswelse

S71 und obendrein Ce1INe uUunbiıbliische Hatsprechen ın OQıe Vergangenheit hinem,
Aass N]ıEe geschehen 1sSt. Der STIKOCEeEX esus nıcht en möglichen Arten VOTl

scheint Aiıes anders sehen, Insofern ündern verzlehen, VO raffglerigen
1er 11UTr VO Versprechen der CaSUTAaSs Zöllner hıs ZUr Fhebrecherin Wenn

es verziehen werden kann SOfernAe Rede 1st und CT zugleic &e1iNe COTMNSCC—

Fallo VOT en kennt, dIie Qas leiche 11UT AIie rechte Disposiıtion vorhanden
1st 1st ın Aesem Fall en ürVersprechen ablegen, Qas natürlich 11UrTr

auf die /7ukunft hın ausgerichtet SCE1IN lTiemal chluss, 4ISO C1inNe Zulassung
kann. Was 1U  — OQıe Lebensführung DOT Zzu Ordo virgınum nıcht mehr möglıch,
der CONSEecTraNO e1ner VIrgo angeht, stellt WEeNnNn he] Ce1ner Frau abgesehen VOT

278 sich für vVIele en weIlteres Problem e1ner Vergewaltigung, he]l der auf SeIten278

öff entlich und explizit versprochen, die 
anderen evangelischen Räte dagegen 
in impliziter Weise. Eine ungehorsame 
oder eine in Reichtum schwelgende vir-
go, zumindest eine solche ohne soziales 
Gewissen, ohne soziale Verantwortung, 
ohne ein Herz für die Armen und Be-
dürftigen, ohne reale Mildtätigkeit und 
soziales Engagement, wäre ein Wider-
spruch in sich.

3. Fokussierung auf ein Nicht-
 Geschehen (nicht gehabte 
 Sexualität bzw. kein vollzogener 
 Geschlechtsverkehr)
Während Armut und Gehorsam sozusa-
gen aktive Tugenden darstellen (ich soll 
arm leben und mich sozial engagieren, 
ich muss ebenso hier und jetzt gehor-
sam sein gegenüber dem Willen Gottes 
und meinen kirchlichen Oberen gegen-
über), bedeutet die Jungfräulichkeit da-
gegen die Fokussierung auf ein Nicht-
geschehen: Ehelosigkeit, Keuschheit, 
Jungfräulichkeit sind darin inbegriff en. 
Manche, auch kirchliche Zeitgenossen, 
verziehen bereits bei dem Wort Jung-
frau oder Jungfräulichkeit das Gesicht: 
Assoziationen wie „alte Jungfer“ u.ä. 
werden geweckt. Jungfräulichkeit be-
deutet hingegen das Versprechen für die 
Zukunft, dass ein sexueller Akt nicht 
geschehen wird und zugleich das Ver-
sprechen in die Vergangenheit hinein, 
dass er nie geschehen ist. Der Ostkodex 
scheint dies anders zu sehen, insofern 
hier nur vom Versprechen der castitas 
die Rede ist und er zugleich eine consec-
ratio von Witwen kennt, die das gleiche 
Versprechen ablegen, das natürlich nur 
auf die Zukunft hin ausgerichtet sein 
kann. Was nun die Lebensführung vor 
der consecratio einer virgo angeht, stellt 
sich für viele ein weiteres Problem.

4. Die Einbeziehung der 
 Vergangenheit
Während der Zölibat und auch das 
Ordensgelübde sich auf die Zukunft 
beziehen, und es somit Priester geben 
kann, die die Priesterweihe nach dem 
Tod der Ehefrau empfangen haben, und 
Ordensfrauen, die nach einer (nicht 
mehr bestehenden) Ehe die Gelübde 
abgelegt haben, ist nach der klaren 
sententia communis zur consecratio 
virginum nur jene Frau zugelassen, die 
die körperliche Unversehrtheit integer 
bewahrt hat. Diese Härte hat off enbar 
mit der Glaubwürdigkeit dieses Standes 
zu tun, so dass es hier nicht um ein blo-
ßes Symbol, sondern um eine carnale 
Wirklichkeit gehen soll. Freilich sind die 
„Empfehlungen der DBK für die Spen-
dung der Jungfrauenweihe an Frauen, 
die in der Welt leben“, hier nicht ganz 
eindeutig, heißt es doch, die Bewerberin 
dürfe nicht „off enkundig ein dem jung-
fräulichen Stand widersprechendes Le-
ben geführt haben“. Was heißt hier „of-
fenkundig“? Darf sie ein solches Leben 
insgeheim geführt haben? Was aber vor 
allem Stein des Anstoßes ist, ist dies, 
dass ein einmaliges und selbst ein sehr 
lange zurückliegendes „Ereignis“ die 
Zulassung zur consecratio verunmög-
licht. Viele fragen hier, ob dies nicht ei-
ne zu biologistische Betrachtungsweise 
sei und obendrein eine unbiblische: Hat 
Jesus nicht allen möglichen Arten von 
Sündern verziehen, vom raffgierigen 
Zöllner bis zur Ehebrecherin? Wenn 
alles verziehen werden kann – sofern 
nur die rechte Disposition vorhanden 
ist –, warum ist in diesem Fall ein für 
allemal Schluss, also eine Zulassung 
zum ordo virginum nicht mehr möglich, 
wenn bei einer Frau – abgesehen von 
einer Vergewaltigung, bei der auf Seiten 



des Öpfers kein humanus egeben C’AT. ()72 ( IC Zzu USCdruc bringt. ” Ne-
1st irgendwann eiInmal 1in VOollende- hben den fehlenden evangelischen aten
ter Geschlechtsverkehr vorgelegen hat der AÄArmut und des Gehorsams der
Man kann einwenden, dQdann S11 dIie Frau vIrgo 41S0O auch dIie ıta COMMUNIS, Was

ehben keine ungIrau mehr, Qas S11 halt sıch für Ae Knüker nıcht zuletzt auch Ug ol UOPJU
e1iNe Definitionsirage, und C1inNe VIrgo ın der asSe der „Ausbildung” negatıv

emerkbar machen soll WÄährend dieS11 1U  — mal selhst umgangssprachlich
]Just und nicht anders dehnlert als en und Kongregationen versuchen,
Uurc ihre körperliche Unversehrtheit. möglichst 1in Novız1ı1at m1t 11UTr e1nem
Ändererseıts, und Qiese In kommen einNzIgeEN Novızen vermelden, Indem
VOT 1 Ordensreferat, WEEeNnN eIW. C1Ne S1e Oft OQıe Novızen verschledener Pro-
45-Jährige Bewerberin ür den Ordo VInzen einem gemelınsamen Nowvız1at
vırgınum hrlich erklärt, mıt Jahren zusammenfassen‚ 1sT dIie Kandıdatin des
habe S1E einmal m1t 1hrem damalıgen Ordo vıirgınum auf sich Neine este
Freund einen Beischlaf vollzogen, 1st ( und auf gelegentliche Gespräche mi1t
dQdann wIrklich vorbe] m1t l1hrem anctium einem sogenannten Mentor angewlesen.
proposiıtum? S1e mag AQdamals SOTOTT SE- Was ür Aiese Kandıdatinnenphase ILL,
hbeichtet aben, S1E mag daraufhin OQıe <allı natürlich auch für dIie folgenden Le-
Lossprechung erhalten aben, abher für bensabschnitte. Der ( IC empfiehlt ZWAäal,
den anı der vıirgınes CO  4ge 1st Qass Ale virgınes ZUr gegenselt1gen
S1P „unbrauchbar“” geworden, quası] „UNMNa Unterstützung Vereinigungen hbılden
donna contamınata  . Ist dQas theologisch/ können, aber vIelen erscheint Aies als

en 11UrTr schr schwacher Ersatz für &e1INe1D11SC ın rdnung?, Iragen vIele.
echte vıta COMMUNIS.

e1INe vıta COMMUNIS
Das Fehlen C1INEeSs für Qas Ordensleben irgines, chlecht vorbereıtet un!
schr wichtigen welteren Öonstututhvums, chlecht ausgewählt?
Qas Fehlen der ıta COMMUNIS, 1st ür dIie Der 1ler vorgetragene 1nwand besagt,
Knüker des Ordo virgınum Ausfluss e1- Qass Ce1INe Ordensschwester, hevor S1P ZU!T

NECSs unheilvollen Indırvidualismus ersten Profess zugelassen wIrd, zunächst
uch WEeNnN I1Nan we1ılß und ich we1ll ( &e1iNe Kandıdatur und en Postulat urch-
als Ordensmann, als ehemaliger KONn- Läuft, socann en e1IN- oder zweljähnges
Sultor der Kongregation für Ae NSUTUTE Novız)lat absolviert, währenddessen S1P
des gewelhten Lebens und der Gesell- ın der e einahe äglıch Konferen-
schaften des apostolischen Lebens SOWIE Z  — der Novizenmeınsterin oder deren
als Ordensreferent 1 Erzbistum Köln Stellvertreterin SOC13a) hört, ın denen Ae
4180 auch WEeNnN Ian we1ll3, Qass &e1INe (1e- Grundlagen des auDens ebenso WIE
meinschaft nıcht 11UrTr &e1iNe C, SONdern AIie Geschichte und Spirıtualität ilhrer

klösterlichen Gemeimnschaft behandeltauch &e1iNe Last SC1IN kann, und Qass nıcht
weniıge USTINTTIE auf TODIeMmMe 1 (1e- werden, ferner &e1iNe ınführun: ın 1TUr-
meinschaftsieben zurückzuführen Sind, JE und Gebetsieben der IC und V1Ie-
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ist – irgendwann einmal ein vollende-
ter Geschlechtsverkehr vorgelegen hat. 
Man kann einwenden, dann sei die Frau 
eben keine Jungfrau mehr, das sei halt 
eine Definitionsfrage, und eine virgo 
sei nun mal selbst umgangssprachlich 
just so und nicht anders defi niert als 
durch ihre körperliche Unversehrtheit. 
Andererseits, und diese Dinge kommen 
vor im Ordensreferat, wenn etwa eine 
45-jährige Bewerberin für den ordo 
virginum ehrlich erklärt, mit 17 Jahren 
habe sie einmal mit ihrem damaligen 
Freund einen Beischlaf vollzogen, ist es 
dann wirklich vorbei mit ihrem sanctum 
propositum? Sie mag damals sofort ge-
beichtet haben, sie mag daraufhin die 
Lossprechung erhalten haben, aber für 
den Stand der virgines consecratae ist 
sie „unbrauchbar“ geworden, quasi „una 
donna contaminata“. Ist das theologisch/
biblisch in Ordnung?, so fragen viele.

5. Keine vita communis 
Das Fehlen eines für das Ordensleben 
sehr wichtigen weiteren Constitutivums, 
das Fehlen der vita communis, ist für die 
Kritiker des ordo virginum Ausfl uss ei-
nes neuen unheilvollen Individualismus. 
Auch wenn man weiß – und ich weiß es 
als Ordensmann, als ehemaliger Kon-
sultor der Kongregation für die Institute 
des geweihten Lebens und der Gesell-
schaften des apostolischen Lebens sowie 
als Ordensreferent im Erzbistum Köln –, 
also auch wenn man weiß, dass eine Ge-
meinschaft nicht nur eine Hilfe, sondern 
auch eine Last sein kann, und dass nicht 
wenige Austritte auf Probleme im Ge-
meinschaftsleben zurückzuführen sind, 
so ist das Leben in Gemeinschaft doch 
essentiell und konstitutiv, wie es in sehr 
schönen Worten die Formulierung des 

can. 602 CIC zum Ausdruck bringt.10 Ne-
ben den fehlenden evangelischen Räten 
der Armut und des Gehorsams fehlt der 
virgo also auch die vita communis, was 
sich für die Kritiker nicht zuletzt auch 
in der Phase der „Ausbildung“ negativ 
bemerkbar machen soll. Während die 
Orden und Kongregationen versuchen, 
möglichst ein Noviziat mit nur einem 
einzigen Novizen zu vermeiden, indem 
sie oft die Novizen verschiedener Pro-
vinzen zu einem gemeinsamen Noviziat 
zusammenfassen, ist die Kandidatin des 
ordo virginum auf sich alleine gestellt 
und auf gelegentliche Gespräche mit 
einem sogenannten Mentor angewiesen. 
Was für diese Kandidatinnenphase gilt, 
gilt natürlich auch für die folgenden Le-
bensabschnitte. Der CIC empfi ehlt zwar, 
dass die virgines zur gegenseitigen 
Unterstützung Vereinigungen bilden 
können, aber vielen erscheint dies als 
ein nur sehr schwacher Ersatz für eine 
echte vita communis.

6. Virgines, schlecht vorbereitet und 
schlecht ausgewählt?

Der hier vorgetragene Einwand besagt, 
dass eine Ordensschwester, bevor sie zur 
ersten Profess zugelassen wird, zunächst 
eine Kandidatur und ein Postulat durch-
läuft, sodann ein ein- oder zweijähriges 
Noviziat absolviert, währenddessen sie 
in der Regel beinahe täglich Konferen-
zen der Novizenmeisterin oder deren 
Stellvertreterin (socia) hört, in denen die 
Grundlagen des Glaubens ebenso wie 
die Geschichte und Spiritualität ihrer 
klösterlichen Gemeinschaft behandelt 
werden, ferner eine Einführung in Litur-
gie und Gebetsleben der Kirche und vie-
les mehr stattfi ndet. Im Rahmen dieser 
manchmal mehrjährigen Vorbereitung 
kann die Novizin sich selbst prüfen, ob 
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ZeSS. Natürlich en dQas gewichügste dQdavon. Da 1sT nicht die schlichte ()r-
Wort FEnde die Entscheidungsträ- densfrau ın l1hrem graucn, braunen Oder
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für sie die Ablegung der Profess der rich-
tige Weg ist, auch die Noviziatsgemein-
schaft als ganzes steht diesbezüglich in 
einem dynamischen Entscheidungspro-
zess. Natürlich haben das gewichtigste 
Wort am Ende die Entscheidungsträ-
gerinnen, die Novizenmeisterin und 
ihre Stellvertreterin und natürlich die 
Provinzoberin mit ihrem Rat bzw. bei 
monastischen oder rein kontemplativen 
Klöstern die Äbtissin oder Priorin (mit 
Beteiligung des Kapitels). Vergleicht 
man dagegen die entsprechenden Re-
gelungen bei den virgines, so wirft das 
Fragen auf. Von täglichen Konferenzen 
kann keine Rede sein; es handelt sich 
um einzelne Gespräche des Mentors mit 
ihr, der sie begleitet; sie steht alleine 
da und ist nicht in eine Gruppe einge-
bunden; ihre psychische und aff ektive 
Reife für diesen Schritt ebenso wie ihre 
gesamte kirchliche Sozialisation lässt 
sich viel schwerer, weil nur aus größerer 
Distanz beurteilen.
Nur punktuell begegnet sie den Men-
schen, die für sie Verantwortung tra-
gen, sie lebt nicht mit ihnen in engem 
Kontakt zusammen, wie es dies eine 
Novizin mit ihren Mitnovizinnen und 
der Novizenmeisterin über einen länge-
ren Zeitraum hin tut. M. E. ist der hier 
vorgetragene Einwand der gewichtigste 
und letztlich einzig ernstzunehmende. 
Ich habe mich deshalb im Ordensreferat 
darum bemüht, Kandidatinnen für den 
ordo virginum wenigstens streckenwei-
se an ausgesuchten Konferenzen be-
stehender Noviziate teilnehmen zu las-
sen.11 Damit sind zwar nicht alle oben 
vorgebrachten Bedenken zerstreut und 
behoben, aber es ist doch ein Anfang 
gemacht hin zu einer gediegeneren 
Ausbildung und damit auch sorgfälti-
geren Auswahl.

7. Das Brautkleid
Manche, die an der liturgischen conse-
cratio einer virgo teilgenommen haben, 
gehen mit einem gemischten Gefühl 
davon. Da ist nicht die schlichte Or-
densfrau in ihrem grauen, braunen oder 
schwarzen Habit, sondern eine Frau im 
Brautkleid mit Schleier, Brautring und 
Blumenstrauss, alles sieht aus wie bei 
einer Hochzeit, nur der Bräutigam ist 
unsichtbar. Nun ist dies nicht bei jeder 
consecratio virginis der Fall, es gibt hier 
viel Freiheit in der Wahl, aber immerhin 
ist dies möglich und daher auch für 
nicht wenige irritierend. Diese Irritation 
wird möglicherweise verstärkt durch 
den folgenden Punkt:

8. Der Bischof und die Kathedrale
Der Codex sieht vor, dass der Diözesan-
bischof in einem approbierten Ritus das 
sanctum propositum entgegennimmt 
und die consecratio vornimmt. Dies 
wird er gewöhnlich in der Kathedrale 
tun. Hierdurch erhält das Gesche-
hen – wiederum im Vergleich zu der 
schlichten Ablegung der Profess in 
einem klösterlichen Verband – eine 
Öff entlichkeit, Feierlichkeit und insge-
samt eine Bedeutung, die für viele die 
Maßstäbe verzerrt. Gesamtkirchliche 
Strukturen sollen in bezug auf die virgo 
nicht geschaffen werden, der Bezug 
zur Ortskirche und zum Ortsbischof ist 
nach der kodikarischen Konzeption für 
die virgines wesentlich. Diese besondere 
Beziehung zum Diözesanbischof ergibt 
sich aber auch für die Klöster sui iuris 
gemäss can. 615 sowie für die klös-
terlichen Verbände diözesanen Rechts. 
Bei der einzelnen virgo aber springt 
dies mehr ins Auge, daher rührt von 
manchen nicht unbedingt Wohlmei-
nenden die bekannte spöttische Frage: 



Ist S1P 1U  — SDONSd OChnsty oder SDONMNSd m1t sich bringt, Was 1ler 1U  — nıcht AUS-— W  riEDISCOD1I? '“ Uunrliıc erortern 1sSt. Manche en
en hereIits wIeder C1Ne Übergrenze
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S1DL ( nıcht auch ungee1ignete Pnester- nicht äalter als SCIN Sollte  “ 1cC
amtskandıdaten, ungeelgnete Novızen, Jung also, der Entschluss SOllte eiflich
Ja auch ungeeignete und sonderliche überle se1n, die Person gefestigt ın
Brautleute? arum S1DL W AIie STOSSEC Glaube und Lebensführung, abher auch
/Zahl VOT Fheverfahren ema C’AT. 1095 nıcht alt, ( SOl Ja och CIn Zeichen
(psychische Ehevertrags- und Fhefüh- se1n, en pier überclies auch. Dennoch
rungsunfähigkeit)?' ()ft OQient OQıe lıta eraubht I11Nan sich eE1INES Zeichencharak-
prıvata 10  — COM MUNIS der vIrgo als ters, welches Ordensschwestern dagegen
Hınwels auf potentlelle Störungen der e  en können: nÄämlich schon ın der
Gemeinschaftsfähr  eit der Kandıdaun, UuTte Ihrer Jugend Aiese Entscheidun
erst recht, WEeNnN Mese 0S schon einmal für Christus, Aiese AÄAntwort der 1e
erfolglos ın Ce1ner Ordensgemeinschaft e  en können. Hs I11NUSS 41S0O auch dIie
versucht hat Oder Sar erfolglos wWar ın ('hance eben, Qass ('hrnstus WITKIIC dIie
Ihrem Bestreben, ın &e1iNe sOolche (jeme1ln- C vVIelleicht Ae eiNzZIgE 1e
SC aufgenommen werden. 1 en (gewesen) 1sT
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nIst sie nun sponsa Christi oder sponsa 

Episcopi?12

9. Oft sonderliche Kandidatinnen
Die Ordensreferenten berichten überein-
stimmend von etlichen ungeeigneten, 
sonderlichen und psychisch angeschla-
genen Kandidatinnen für den ordo vir-
ginum; einige Vertreter der Konferenz 
entwickeln hieraus grundsätzliche Vor-
behalte gegen den status virginum. Aber 
gibt es nicht auch ungeeignete Priester-
amtskandidaten, ungeeignete Novizen, 
ja auch ungeeignete und sonderliche 
Brautleute? Warum gibt es die grosse 
Zahl von Eheverfahren gemäß can. 1095 
(psychische Ehevertrags- und Ehefüh-
rungsunfähigkeit)?13 Oft dient die vita 
privata = non communis der virgo als 
Hinweis auf potentielle Störungen der 
Gemeinschaftsfähigkeit der Kandidatin, 
erst recht, wenn diese es schon einmal 
erfolglos in einer Ordensgemeinschaft 
versucht hat oder gar erfolglos war in 
ihrem Bestreben, in eine solche Gemein-
schaft aufgenommen zu werden.

10. virgines: zu alt?
Es gab vor noch nicht allzu langer Zeit 
für geistliche Berufe so etwas wie eine 
sogenannte Normalbiographie. Nach 
der Ausbildung, z.B. dem Abitur, ging 
man in das Postulat bzw. das Noviziat, 
bei der ersten Gelübdeablegung war 
der „Normalkandidat“ (die „Normal-
kandidatin“) so etwa um die 20 Jahre 
alt, um das Alter von 25 Jahren herum 
erfolgte bei den Klerikerstudenten dann 
die Priesterweihe.14 Heutzutage haben 
wir bei Männer- und Frauenorden eine 
zunehmende Zahl von Bewerbern/ Be-
werberinnen, die erheblich älter sind, 
was einige Vorteile in bezug auf die Rei-
fe, aber auch eine Menge an Nachteilen 

mit sich bringt, was hier nun nicht aus-
führlich zu erörtern ist. Manche Orden 
haben bereits wieder eine Obergrenze 
für Kandidaten/-innen gezogen. Ein(e) 
18-20-Jjährige(r) ist eben in einer ganz 
anderen Weise noch formbar, leitbar, 
lenkbar als ein Mensch in der Lebensmit-
te oder gar darüber hinaus. Nun sehen 
die Empfehlungen der DBK bezüglich 
der Jungfrauen vor, dass „eine Bewerbe-
rin in der Regel nicht jünger als 30 und 
nicht älter als 50 sein sollte“. Nicht zu 
jung also, der Entschluss sollte reifl ich 
überlegt sein, die Person gefestigt in 
Glaube und Lebensführung, aber auch 
nicht zu alt, es soll ja noch ein Zeichen 
sein, ein Opfer überdies auch. Dennoch 
beraubt man sich eines Zeichencharak-
ters, welches Ordensschwestern dagegen 
geben können: nämlich schon in der 
Blüte ihrer Jugend diese Entscheidung 
für Christus, diese Antwort der Liebe 
geben zu können. Es muss also auch die 
Chance geben, dass Christus wirklich die 
erste, vielleicht sogar die einzige Liebe 
im Leben (gewesen) ist.

Schluss

Nun soll es mir nicht ergehen wie seiner-
zeit dem Bundestagspräsidenten Philipp 
Jenninger, der nach einer angeblich 
verunglückten Rede zurücktreten muss-
te. Ob aber die Rede verunglückt war 
oder die Hörer nur außerstande waren, 
die Anführungszeichen mitzuhören, die 
jener gedanklich gesetzt hatte, ist eine 
Frage, die für mich beantwortet ist.15 Ich 
habe eingangs schon hingewiesen auf 
die vielen theologischen und historischen 
Gründe für diesen Stand der Jungfrauen. 
Diese aber will ich hier nicht nochmals 
anführen, es ergäbe einen zweiten und 
noch viel längeren Artikel. Dieser aber 
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ist bereits mehrfach geschrieben worden. 
Zudem habe ich ja wenigstens einige 
positive Argumente aus der o.g. Papstan-
sprache einfl iessen lassen. Meine Aus-
führungen gehören also streckenweise in 
den Mund des advocatus diaboli, und sie 
sind auch als solche zu lesen. 

1 Can. 604 CIC § 1: Zu diesen Formen des 
geweihten Lebens tritt der Stand (Rang, 
Ordo) der Jungfrauen, die zum Ausdruck 
ihres heiligen Vorhabens, Christus in 
besonders enger Weise nachzufolgen, vom 
Diözesanbischof nach anerkanntem 
liturgischen Ritus Gott geweiht, Christus, 
dem Sohn Gottes, mystisch vermählt und 
für den Dienst der Kirche bestimmt werden.

 § 2: Um ihr Vorhaben treuer zu halten und 
den ihrem eigenen Stand entsprechenden 
Dienst für die Kirche durch gegenseitige 
Hilfe zu vervollkommnen, können die 
Jungfrauen Vereinigungen bilden.

2 Can. 570 CCEO: Durch das Partikularrecht 
können andere Lebensformen von Asketen 
eingerichtet werden, die das eremitische 
Leben nachahmen, die entweder zu den 
Instituten des geweihten Lebens gehören 
oder nicht; ebenso können (vom Partiku-
larrecht) Lebensformen geweihter 
Jungfrauen und geweihter Witwen 
eingerichtet werden, die – jede für sich in 
der Welt – durch die öff entliche Profess 
die Keuschheit versprechen. Das „seorsum“ 
ist in der deutsch-lateinischen Übersetzung 
(herausgegeben von Libero Gerosa und 
Peter Krämer, Paderborn 2000) mit 
„besonders“ übersetzt, was die Wortbedeu-
tung zwar auch hergibt, hier aber keinen 
Sinn macht und zu der merkwürdigen 
Übersetzung führt, dass die Jungfrauen 
besonders die Keuschheit versprechen, was 
sicher nicht gemeint sein dürfte, wie mir 
unabhängig voneinander zwei Altphilolo-
gen versicherten: dass nämlich das 
seorsum in der lateinischen Satzkonstruk-
tion nicht auf die castitas zu beziehen sei. 
Siehe das lateinische Original: Iure 
particulari aliae species constitui possunt 
ascetarum, qui vitam eremiticam imitan-

tur, sive ad instituta vitae consecratae 
pertinent sive non; item virgines et viduae 
consecratae seorsum in saeculo castitatem 
professione publica profi tentes constitui 
possunt. Auff ällig freilich, dass hier von 
castitas und nicht von virginitas die Rede 
ist. Synonyme sind das jedenfalls nicht.

3 Papst Benedikt in seiner Ansprache auf 
dem Jungfrauenkongress vom Mai 2008 
spricht davon, dass dieser Stand nach dem 
II. Vatikanum wieder aufgeblüht sei. Und 
weiter: „Seine Wurzeln sind jedoch sehr 
alt; sie reichen tief in die Anfänge des 
evangelischen Lebens zurück, als sich - 
wie eine unerhörte Neuheit – das Herz 
einiger Frauen dem Verlangen nach der 
geweihten Jungfräulichkeit zu öff nen 
begann; das heißt jenem Verlangen, Gott 
ihr ganzes Sein zu schenken, was in der 
Jungfrau von Nazaret und ihrem ‚Ja’ seine 
erste außergewöhnliche Verwirklichung 
gefunden hatte.“ Ital. Orginal in: Osserva-
tore Romano vom 16.05.2008.

4 Vgl. can. 570 CCEO (Anm.2), wo virgines 
und viduae consecratae in einem Atemzug 
genannt werden.

5 Papst Benedikt XVI. bezeichnet in dieser 
seiner Ansprache die geweihte Jungfräu-
lichkeit in der Welt als „ein Geschenk in 
der Kirche und für die Kirche“. Vgl. Rudolf 
Henseler, „Jungfräulichkeit“ in: LThK, 3. 
Aufl ., Bd. 5 Sp. 1099 und ders. in: Lexikon 
des Kirchenrechts, Freiburg 2004, 441-442.

6 verantwortet von der Ordinariatsrätin 
Maria Luísa Öfele, selbst eine prominente 
virgo, die auf dem besagten Kongress von 
und vor rund 500 virgines aus der ganzen 
Welt die Ansprache an den Heiligen Vater 
gehalten hat.

7 So bei mir an der Theol. Fakultät der 
Universität Münster im Curriculum 
„Lizentiat im Kanonischen Recht“ im Fach 
„Ordensrecht“. 

8 Bspw. hat der hl. Klemens Maria Hofbauer, 
bevor er später sozusagen zum 2. Gründer 
des Redemptoristenordens wurde, eine 
zeitlang als Eremit bei Tivoli gelebt. Er 
schloss sich später sogar einer in Italien 
bestehenden Eremitenvereinigung an. Es 
gilt als sicher, dass er dort mehrere Jahre 
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9 Die genannte Papstansprache allerdings 
hält dem entgegen: „Auf diese Weise wird 
sich euer betendes ‚Ich’ allmählich 
ausweiten, bis es schliesslich im Gebet nur 
mehr ein grosses ‚Wir’ geben wird. Das 
sind das kirchliche Gebet und die Liturgie. 
Im Dialog mit Gott öff net ihr euch dem 
Dialog mit allen Geschöpfen, denen 
gegenüber ihr euch auch als Mütter, Mütter 
der Kinder Gottes fühlt.“ Damit ist der 
Vorwurf des Individualismus im innersten 
Kern theologisch-spirituell überwunden, 
vergleichbar der Begründung von Papst 
Paul VI. in seiner nachkonziliaren 
Enzyklika „Mysterium fi dei“, in der er die 
singulari modo zelebrierte Messe verteidigt, 
weil auch sie eine actio Christi et Ecclesiae 
ist und der Priester hierin eine repräsenta-
tio Christi et Ecclesiae ausübt, somit dieser 
heilige Vorgang niemals Privatmesse 
genannt werden und sein kann. Auch hier 
zeigt sich, dass etwas scheinbar „Privates“ 
letztlich im kollegialen „Wir“ des Gebetes 
und in der Repräsentation des Ganzen 
mündet. Sowohl die Jungfrau, die ohne 
Gemeinschaft allein in der Welt lebt, wie 
auch der Eremit, der per defi nitionem 
(allein) lebt, ebenso wie der singulari modo 
zelebrierende Priester sind in jeder Weise 
immer in das ekklesiale „Wir“ eingebun-
den, und sie repräsentieren es zugleich.

10  Can. 602 CIC: Das brüderliche Leben, das 
einem jeden Institut eigen ist, und durch 
das die Mitglieder gleichsam zu einer 
Familie eigener Art in Christus vereint 
werden, soll so geregelt werden, dass es zu 
gegenseitiger Hilfe und zur Erfüllung der 
persönlichen Berufung dient. Durch die 
brüderliche Gemeinschaft, die in der Liebe 
wurzelt und gegründet ist, sollen die 
Mitglieder ein Beispiel für die universale 
Versöhnung in Christus sein.

11  Jedenfalls haben mir zwei klösterliche 
Gemeinschaften diese Bereitschaft 
signalisiert.

12 So wurde es tatsächlich in einem Beitrag 
auf der Ordensreferententagung geäußert.

13 Ich selber war beinahe 26 Jahre Diözesan-
richter und als solcher gerade mit dieser 
Materie bestens vertraut.

14 Die Jubiläen, welche die noch starken 
(älteren) Jahrgänge an Ordensschwestern 
und Ordenspriestern feiern, beweisen, dass 
in der Tat diese Normalbiographie bei 
weitem die Ausnahmen überwog, z.B. meist 
Goldene Profess um das 70. Lebensjahr 
(20+50) und entsprechend Goldene 
Priesterweihe um das 75.Lebensjahr 
(25+50).

15 In seiner Funktion als Bundestagspräsident 
hielt Philipp Jenninger zum 50. Jahrestag 
der Novemberpogrome 1938 am 10. 
November 1988 bei einer Gedenkstunde des 
Deutschen Bundestages eine Rede, die 
versuchte, die Ursachen der Begeisterung 
der Deutschen für den Nationalsozialismus 
(Jenninger: „Faszinosum“) zu erklären. 
Seine Rede trug er, wie er Jahre später 
selbst einräumte, insoweit falsch vor, dass 
aufgrund von Sprechlage und Betonung der 
Eindruck entstehen konnte, Jenninger 
würde sich nicht ausreichend vom 
nationalsozialistischen Gedankengut 
distanzieren. Hierzu trug vor allem das 
eingesetzte Stilmittel der erlebten Rede bei, 
mit der Jenninger eine angeblich passive 
bis einschränkend zustimmende Stim-
mungslage im deutschen Volk dem 
Nationalsozialismus gegenüber wiederzuge-
ben versucht hatte. Nach erheblichen 
Protesten (eine nicht geringe Zahl von 
Abgeordneten hatte noch während der Rede 
den Bundestag verlassen) trat er am 
11. November 1988 zurück und kandidierte 
auch bei der Bundestagswahl 1990 nicht 
erneut für ein Mandat. Am 9. November 
1989 hielt Ignatz Bubis eine Rede, in der er 
Passagen aus der umstrittenen Rede Jennin-
gers wörtlich übernahm. Bubis wollte damit 
demonstrieren, dass die Rede Jenningers 
nicht inhaltlich verkehrt war, sondern nur 
wenig überzeugend vorgetragen worden 
war. Heute wird die Rede im Studium der 
Sprachwissenschaft oft herangezogen, um 
aufzuzeigen, wie stark beabsichtigte Inhalte 
durch den Gebrauch der Sprache beeinfl usst 
werden (aus Wikipedia).


